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Licca liber - der freie Lech: 
Das Planfeststellungsverfahren  
für den Abschnitt I hat begonnen! 
  
Mit Licca liber zwischen der Staustufe 23 bis zum Hochablass geht es weiter: Das Plan-

feststellungsverfahren für den Planungsabschnitt I hat begonnen! 

Nach dem erfolgreich durchgeführten Flussdialog zur Beteiligung von Bevölkerung und 

betroffenen Akteuren und der anschließenden weiteren Planung, wurden die Planfest-

stellungsunterlagen für den Abschnitt I am 29.02.2024 bei der unteren Wasserrechtsbe-

hörde der Stadt Augsburg eingereicht. Mit Licca liber I sollen insgesamt 10 Flusskilome-

ter des Lechs zwischen Staustufe 23 und Hochablass renaturiert werden. Nach vorlau-

fend erfolgter Vollständigkeitsprüfung und weiteren Abstimmungen kann nun das Plan-

feststellungsverfahren beginnen. Die Behördenleiterin des Wasserwirtschaftsamts Do-

nauwörth, Frau Gudrun Seidel, betont: „Die sehr gute Zusammenarbeit von Stadt Augs-

burg und dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth führt nun dazu, dass das Planfeststel-

lungsverfahren beginnen kann.“ 

Mit Bekanntmachung der Stadt Augsburg liegen die Unterlagen ab dem 24.11.2025 bis 

zum 08.01.2026 an den folgenden zuständigen Stellen und betroffenen Gemeinden wäh-

rend der jeweiligen Öffnungszeiten zur allgemeinen Einsichtnahme aus und sind außer-

dem online auf den jeweiligen Internetseiten verfügbar: Stadt Augsburg, Landratsamt 

Aichach-Friedberg, Stadt Friedberg, Gemeinde Kissing, Markt Mering, Gemeinde Mer-

ching. Die Leitung des Verfahrens obliegt als Planfeststellungsbehörde der Unteren 

Wasserrechtsbehörde der Stadt Augsburg. Diese führt den Beteiligungsprozess durch 

und entscheidet über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

oder ablehnenden Bescheid. „Wir freuen uns sehr, dass wir unserem Ziel den Lech an 

seinen ursprünglichen Charakter anzunähern mit Beginn des Planfeststellungsverfah-

rens für den Abschnitt I des Projekts Licca liber wieder ein Stück näherkommen. Wir be-

danken uns bei allen Projekt-Unterstützerinnen und Unterstützern und hoffen auf einen 

baldigen, positiven Bescheid.“ sagt Behördenleiterin Frau Gudrun Seidel. 

 

https://www.augsburg.de/umwelt-soziales/umwelt/bekanntmachungen-umweltamt
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Die Visualisierung zeigt, wie sich der Lech durch eine Vielzahl an Maßnahmen hin zu 

einem strukturreichen und breiten Flussbett mit angebundenen Auwäldern entwickeln 

kann (Ausschnitt aus der Entwurfsplanung zum Planungsabschnitt I – vor und nach 

Umsetzung der geplanten Maßnahmen zwischen Staustufe 23 und Hochablass; Quel-

len: Bayerische Vermessungsverwaltung, Revital GmbH, Aberjung GmbH) 
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